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Herzlich willkommen! 
Schön, dass Sie sich für eine Versicherung bei uns entschieden haben. Damit haben Sie uns 
einen wichtigen Teil Ihrer Risikoabsicherung übertragen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. 

Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe gehören wir zum größten deutschen Finanzverbund. 
Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft in Versicherungsfragen. 

Damit Sie sich einen Überblick über Ihre Vertragsbestimmungen verschaffen können, haben 
wir diese Kundeninformation für Sie zusammengestellt. 

Wichtig für Sie sind zunächst die Allgemeinen Vertragsinformationen im Teil A. Welche 
Vertragsbestimmungen darüber hinaus im Teil B gelten, ist abhängig von dem von Ihnen beantragten 
Versicherungsschutz. Diesen können Sie dem Antrag oder dem Versicherungsschein entnehmen. Bitte 
beachten Sie insbesondere die „Allgemeinen Versicherungsbedingungen“ zu dem von Ihnen 
abgeschlossenen Produkt. Darin sind Ihre und unsere Rechte und Pflichten im Einzelnen geregelt. 
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A. Allgemeine Vertragsinformationen 
 
1. Was sollte ich über meinen Versicherer wissen? 

Für Kunden der Provinzial Versicherung AG gilt: 
Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft 
Ladungsfähige Anschrift: Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf 
Kontaktdaten der Ihren Vertrag verwaltenden Stelle: 
Postanschrift: 48131 Münster 
Hausanschrift: Provinzial-Allee 1, 48159 Münster 
Tel. +49 251 219-0 
Fax +49 251 219-2300 
service@provinzial.de 
www.provinzial-online.de 

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf; 
Eingetragen beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Nummer HRB 41241; 
Steuernummer 106 5770 1127 

Für Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG gilt: 
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft 
Postanschrift: 24097 Kiel 
Hausanschrift: Sophienblatt 33, 24114 Kiel 
Tel. +49 431 603-0 
Fax +49 431 603-1115 
service@provinzial.de 
www.provinzial.de 

Sitz der Gesellschaft: Kiel; 
Eingetragen beim Amtsgericht Kiel unter der Nummer HRB 5704; 
Steuernummer 5337 5914 0146 

Für Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG gilt: 
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Postanschrift: Postfach 102740, 20019 Hamburg 
Hausanschrift: Kleiner Burstah 6-10, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 30904-0 
Fax +49 40 30904-9000 
service@hamburger-feuerkasse.de 
www.hamburger-feuerkasse.de 

Sitz der Gesellschaft: Hamburg; 
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg 66 unter der Nummer HRB 56097; 
Steuernummer 5337 5914 0146 

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb aller Arten von Schaden- und Unfallversicherungen sowie die 
Versicherung von Beistandsleistungen. Außerdem der Betrieb der Mit- und Rückversicherung; daneben die 
Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die wir nicht selbst betreiben. Schließlich die Vermittlung von 
sonstigen Finanzdienstleistungen im nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zulässigen 
Rahmen. 
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2. Wann muss ich den Beitrag zahlen? Kann ich auch monatlich zahlen?

Die Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode zahlen. Die 
Zahlungsperiode kann je nach Vereinbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr betragen. 

Der Versicherungsschein und der Antrag nennen Ihnen die Zahlungsperiode, die wir vereinbart haben, sagen 
Ihnen also, wann Sie den ersten Beitrag und dann regelmäßig wiederkehrend die folgenden Beträge zu zahlen 
haben. Es sei denn, Sie haben uns ermächtigt, diese Beträge von Ihrem Konto abzubuchen. Den ersten Beitrag 
zahlen Sie rechtzeitig, wenn Sie diesen unverzüglich zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheines oder 
- sofern ein fester Zahlungstermin vereinbart ist - zu diesem im Versicherungsschein genannten Termin überweisen bzw.
wir den Betrag entsprechend von Ihrem Konto abbuchen können.

Ihre Zahlungsverpflichtung haben Sie erfüllt, wenn Sie die Zahlung bewirkt haben. Beim Lastschriftverfahren 
tritt Erfüllung ein, wenn Ihr Konto wirksam belastet wurde. Kann die Abbuchung von dem uns angegebenen 
Konto nicht durchgeführt werden, entstehen Kosten für die Rücklastschrift, die wir Ihnen in Rechnung stellen 
können. 

3. Wie kommt ein Versicherungsvertrag zustande? Wann beginnen die Versicherung und der Versicherungsschutz?

Der Gesetzgeber spricht im Vertragsrecht vom Angebot und von der Annahme, von den beiden Willenserklärungen, die 
übereinstimmen müssen. Das heißt, Sie stellen einen Antrag auf Versicherungsschutz, an den Sie als Antragsteller einen 
Monat lang gebunden sind. Den prüfen wir und bestätigen Ihnen die Annahme mit einer Annahmebestätigung oder 
einem Versicherungsschein, wenn „alles in Ordnung“ ist. 

Der Versicherungsschutz ist hiervon unabhängig und beginnt zu dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Zeitpunkt. Voraussetzung ist aber, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig gezahlt haben. Es sei denn, Sie haben 
uns ermächtigt, abzubuchen. 

Weitere Angaben zum Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes können Sie den dem Vertrag 
zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen entnehmen. 
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4. Besteht ein Widerrufsrecht? Und wie nutze ich mein Widerrufsrecht? 
 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbedingungen, 
einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum 
einschließlich der Tarifbestimmungen, 
• diese Belehrung, 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist 
zu richten an: 

Für Kunden der Provinzial Versicherung AG: 
Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft 
Ladungsfähige Anschrift: Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf 
Ihren Widerruf richten Sie bitte an folgende, Ihren Vertrag verwaltende, Stelle: 
Provinzial-Allee 1, 48159 Münster 
Fax +49 251 219-2300 
service@provinzial.de 

Für Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG: 
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft 
Sophienblatt 33, 24114 Kiel 
Fax +49 431 603-1115 
service@provinzial.de 

Für Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG: 
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Kleiner Burstah 6-10, 20457 Hamburg 
Fax +49 40 30904-9000 
service@hamburger-feuerkasse.de 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil 
der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall 
einbehalten. Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt: Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz 
bestand, multipliziert mit - je nach vereinbarter Zahlungsperiode - 1/360 des Jahresbeitrags bzw. 
1/180 des Halbjahresbeitrags bzw. 1/90 des Vierteljahresbeitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags. Der 
Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, 
zu erstatten. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie 
auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. 
Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine 
Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung 
zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 
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Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten 
im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden 
soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 
Registernummer; 
2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder 
-gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 
3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers; 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die 
Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versicherungsverträge 
umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner 
Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 
6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und 
des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden 
sein soll; 
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, 
insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, 
und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des 
Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form; 
10. 
a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 
11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen 
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form; 
12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen 
zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 
13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht 
oder über das zuständige Gericht; 
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen 
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die 
Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 
15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 
16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser 
Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 
5. Was sollte ich zur Laufzeit des Vertrages und zu den Kündigungsbedingungen wissen? 

Sie sind das Versicherungsverhältnis für einen vereinbarten Zeitraum eingegangen. Diesen Zeitraum 
können Sie dem Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen. Eine Kündigung ist für Sie und für 
uns erstmals zum Ende dieses Zeitraums möglich. 

Beträgt die Vertragsdauer mindestens ein Jahr, haben wir zusätzlich eine Verlängerung von Jahr zu 
Jahr für den Fall abgesprochen, dass der Vertrag nicht gekündigt wird. Sie und wir können dann immer 
zum Schluss des laufenden (Versicherungs-)Jahres kündigen. 

Die einzuhaltende Kündigungsfrist ist für beide Parteien in allen Fällen gleich. Sie darf nicht weniger 
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als einen und nicht mehr als drei Monate betragen. 

Im Einzelfall können besondere Kündigungsrechte bestehen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 
Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen. 

6. Welches Recht gilt für meinen Vertrag? Welches Gericht ist bei Rechtsstreitigkeiten zuständig?

Es gilt deutsches Recht. 

Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie entweder bei dem Gericht Ihres Wohnsitzes geltend 
machen oder bei dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz örtlich zuständig ist. 

Unsere Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können wir bei dem Gericht geltend machen, das für Ihren 
Wohnsitz örtlich zuständig ist. Wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb 
abgeschlossen haben, können wir alternativ auch das Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 
Ihres Betriebes befindet, anrufen. 

7. In welcher Sprache kommuniziert der Versicherer mit mir?

Wir sprechen und kommunizieren mit Ihnen in der deutschen Sprache. 

8. Was kann ich tun, wenn es zwischen mir und dem Versicherer zu Streitigkeiten kommt?

Unser Interesse ist es, Sie mit unseren Leistungen zufriedenzustellen. Sollten Sie mit einer Entscheidung einmal 
nicht zufrieden sein, nehmen Sie am besten zunächst direkt Kontakt mit uns auf. 

Darüber hinaus haben Sie folgende Möglichkeiten: 

Versicherungsombudsmann 

In diesem Fall können Sie sich z. B. an den Versicherungsombudsmann wenden, wenn die Versicherung nicht in 
einem Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit steht: 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postanschrift: Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Tel. +49 800 369-6000 
Fax +49 800 369-9000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle 
für außergerichtliche Streitbeilegung. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit 
ihrer Beschwerde auch online an folgende Streitbeilegungsplattform wenden: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

Versicherungsaufsicht 
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde 
wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungen 
Postanschrift: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
Tel. +49 800 2100-500 
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Rechtsweg 

Selbstverständlich können Sie auch den Rechtsweg einschlagen. 
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9. Hinweise zum Datenschutz

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
Provinzial Versicherung AG, die Provinzial Nord Brandkasse AG, die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG 
und die Provinzial NordWest Lebensversicherung AG, die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Für Kunden der Provinzial Versicherung AG: 
Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft 
Hausanschrift: Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf 
Tel. +49 211 978-0 
service@provinzial.de 

Für Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG: 
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft 
Hausanschrift: Sophienblatt 33, 24114 Kiel 
Tel. +49 431 603-9970 
Fax +49 431 603-1115 
service@provinzial.de 

Für Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG: 
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Hausanschrift: Kleiner Burstah 6-10, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 30904-9191 
Fax +49 40 30904-9000 
service@hamburger-feuerkasse.de 

Für Kunden der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG: 
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Hausanschrift: Sophienblatt 33, 24114 Kiel 
Tel. +49 431 603-9970 
Fax +49 431 603-1115 
service@provinzial.de 

Für Kunden der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG: 
Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Hausanschrift: Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf 
Tel. +49 211 978-1777 
service@provinzial.com 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben genannten Adresse mit dem Zusatz 
- Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@provinzial.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus haben sich 
unsere Unternehmen auf den Verhaltenskodex der deutschen Versicherungswirtschaft (Code of Conduct) 
verpflichtet, der die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisiert. Diese können Sie im 
Internet über folgende Links abrufen: 

Für Kunden der Provinzial Versicherung AG: 
www.provinzial-online.de/datenschutz 

Für Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG: 
www.provinzial.de/datenschutz 

Für Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG: 
www.hamburger-feuerkasse.de/datenschutz 

Für Kunden der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG: 
www.provinzial-konzern.de/datenschutz 

Für Kunden der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG: 
www.provinzial.com/datenschutz 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für 
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den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Auswertungen und Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die 
Daten aller bei einem Unternehmen des Provinzial Konzerns bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der 
gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für 
umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche 
Zwecke ist Artikel 6 Absatz 1b DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Artikel 9 Absatz 2a i. V. m. Artikel 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf 
Grundlage von Artikel 9 Absatz 2j DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1f 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
- zum Aufbau und zur Optimierung maschineller Lernverfahren, mit denen - gegebenenfalls unter Zuhilfenahme 
öffentlich zugänglicher Daten - der Kundenservice, insbesondere bei Vertragsabschluss, während der 
Vertragslaufzeit und im Leistungsfall, verbessert werden soll, 
- zur schriftlichen Werbung - insbesondere durch unsere Vertriebspartner - für unsere eigenen Versicherungsprodukte 
und für andere Produkte der Unternehmen des Provinzial Konzerns und seiner Kooperationspartner, 
- für Markt- und Meinungsumfragen sowie 
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

Ihre Daten verwenden wir gemäß Artikel 6 Absatz 1f DSGVO außerdem, um persönliche Aspekte, insbesondere 
durch Verwendung mathematischer oder statistischer Verfahren, zu analysieren und darauf basierende Bewertungen 
und Prognosen vorzunehmen, um die individuelle Ansprache und Beratung zu optimieren. Für diese Bewertungen und 
Prognosen verwenden wir auch Ihre Adressdaten. 

Des Weiteren verarbeiten wir auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1a DSGVO Ihre personenbezogenen Daten zum Einsatz 
von Werbe-Profiling. Für die Durchführung von Werbe-Profiling holen wir demnach, soweit dies rechtlich erforderlich ist, 
von Ihnen eine Einwilligung ein. 

Im Rahmen des Werbe-Profilings segmentieren wir auf Grundlage repräsentativ geführter Interviews typische 
Kundengruppen, die sich in Bezug auf ihre Erwartungshaltung z. B. zu Preis, Service, Betreuung und Umgang 
mit digitalen Medien grundlegend unterscheiden. Diese Kundengruppen (Segmente) weisen in Bezug auf ihre 
konkreten Lebensumstände wie z. B. Alter und Wohnort spezifische Gemeinsamkeiten (Profile) auf. Unsere 
Kenntnisse zu diesen Profilen wenden wir auch auf unsere Bestandskunden an, um diesen bedarfsgerechte und 
an ihre persönlichen Ansprüche angepasste Produktinformationen zukommen lassen zu können. 

Soweit Sie uns hierzu jeweils eine Einwilligung erteilt haben, verarbeiten wir - insbesondere durch unsere 
Vertriebspartner - Ihre personenbezogenen Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1a DSGVO ebenfalls zu Werbezwecken und zur 
Ansprache per Telefon, E-Mail, SMS, soziale Medien, Messenger für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für 
andere Produkte der Unternehmen des Provinzial Konzerns und seiner Kooperationspartner. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie 
z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 
Beratungspflicht. Auf Grund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zudem zur Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch 
Datenauswertungen vorgenommen. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesen Fällen die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen i. V. m. Artikel 6 Absatz 1c DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden 
wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). 
Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und gegebenenfalls Schadendaten an einen Rückversicherer zu 
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übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen auf Grund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 
Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur, soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt 
unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung 
und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen werden zentral an 
spezialisierte Bereiche unserer Unternehmensgruppe übertragen. 
Darüber hinaus nehmen Bereiche unserer Unternehmensgruppe bestimmte Aufgaben (z. B. die Vertrags- und 
Schadenbearbeitung) übergreifend wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder 
mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur Verwaltung von Anschriftendaten, für den 
telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung innerhalb der Unternehmensgruppe verarbeitet werden. 
In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an dieser zentralen oder übergreifenden Datenverarbeitung 
teilnehmen. 

Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 
Eine Auflistung der Unternehmen, die an einer Datenverarbeitung innerhalb der Unternehmensgruppe teilnehmen, 
sowie die externen von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie jederzeit schriftlich bei uns anfordern und können die jeweils aktuelle 
Version unserer Internetseite unter folgenden Links entnehmen: 

Für Kunden der Provinzial Versicherung AG: 
www.provinzial-online.de/datenschutz 

Für Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG: 
www.provinzial.de/datenschutz 

Für Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG: 
www.hamburger-feuerkasse.de/datenschutz 

Für Kunden der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG: 
www.provinzial-konzern.de/datenschutz 

Für Kunden der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG: 
www.provinzial.com/datenschutz 

Gerne stellen wir Ihnen die Dienstleisterliste auch schriftlich per Post unter den oben genannten Adressen oder 
per E-Mail unter service@provinzial.de zur Verfügung. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden, Kraftfahrt-Bundesamt, Zulassungsbehörde). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich 
sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
eines unserer Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 

Ihre Rechte 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie 
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ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen. 
 

Widerspruchsrecht, Artikel 21 DSGVO 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung 
jederzeit formlos zu widersprechen. 

Ebenso können Sie jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft der Verarbeitung für Zwecke zur 
Optimierung der individuellen Ansprache und Beratung widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 
jederzeit formlos widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die 
gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

 
Ihr Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder 
an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden: 

Für Schleswig-Holstein: 
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 
Postfach 71 16 
24171 Kiel 
Tel. +49 431 988-1200 
Fax +49 431 988-1223 
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de 
Homepage: https://www.datenschutzzentrum.de 

Für Hamburg: 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Ludwig-Erhard-Straße 22, 7. OG 
20459 Hamburg 
Tel. +49 40 42854-4040 
Fax +49 40 42854-4000 
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 
Homepage: https://datenschutz-hamburg.de 

Für Nordrhein-Westfalen: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Tel. +49 211 38424-0 
Fax +49 211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Homepage: https://www.ldi.nrw.de 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu 
können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im 
Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Grund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls von 
Dritten hierzu erhaltenen Informationen entscheiden wir in Einzelfällen vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der 
Informationen: Hierbei werden Prüfberichte unserer Dienstleister herangezogen. Abweichungen werden automatisch bei 
Zahlungen berücksichtigt. 
Zur Nachvollziehbarkeit erhalten Sie immer zusätzlich eine detaillierte Aufstellung. 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen zur 
Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
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Für die Durchführung von Bonitätsprüfungen holen wir, falls es rechtlich erforderlich ist, vorher Ihre Einwilligung zur 
Bonitätsprüfung gemäß Artikel 6 Absatz 1a DSGVO ein. 

Datenerhebung bei sonstigen Dritten 

Außerdem erheben wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen personenbezogene Daten bei Dritten 
(auch öffentliche Stellen) zum Zwecke der Risikoprüfung, des Forderungsmanagements, der Einhaltung von 
Finanzsanktions- bzw. Embargobestimmungen und der Adressprüfung (siehe Dienstleisterliste). 

Warenkreditversicherung und Bürgschaftsversicherung 

In der Warenkreditversicherung und in der Bürgschaftsversicherung nutzen wir sowohl in der Angebotsphase 
als auch beim Antrag (u. a. zur Beitragskalkulation) und für das laufende Monitoring Bonitätsinformationen 
und den Score-Wert, welche wir von der Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststraße 46, 
48151 Münster und von der Creditreform Rating AG, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss erhalten. 
Rechtsgrundlage hierfür ist das Vorliegen eines kreditorischen Risikos oder eine gültige Einwilligungserklärung 
gemäß Artikel 6 Absatz 1a DSGVO. In den uns übermittelten Score-Wert fließen die dort über Sie gespeicherten 
Daten, einschließlich der Adressdaten, ein und werden bewertet. Darüber hinaus verarbeiten wir Informationen aus 
allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Handelsregister, 
Schuldnerregister, Unternehmensregister, Insolvenzbekanntmachungen). Hinzu kommen Informationen wie z. B. 
bilanzielle Informationen, die uns die betroffenen Personen selbst zur Verfügung stellen. Beim Scoring ist keine 
Information alleinige Grundlage. Unsere Bewertung ergibt sich immer aus der Kombination aller zugrunde gelegten 
Faktoren. Der Score-Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der Sie Ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen 
können. Sie erfahren bei dem für den Sitz Ihres Unternehmens zuständigen örtlichen Verein Creditreform, ob ein Eintrag 
über Sie vorliegt. 
Sowohl in der Warenkreditversicherung als auch in der Bürgschaftsversicherung werden Entscheidungen nur 
zum Teil automatisiert getroffen und basieren unter anderem auf Basis der Ihnen zur Verfügung gestellten 
Bonitätsinformationen. Nur bei positiven Entscheidungen kann eine automatisierte Entscheidung vorkommen. 
Bei allen anderen Fällen erfolgt keine automatisierte Entscheidung, sondern diese werden durch unsere Mitarbeiter 
entschieden. 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im 
Rahmen der Schadenbearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse 
des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) 
an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser 
Daten, ob zu Ihrer Person und / oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in 
einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen können nur auf Grund einer früheren Meldung eines 
Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie gegebenenfalls von dem einmeldenden 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die auf Grund einer HIS-Einmeldung im HIS 
gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.informa-his.de 

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem 
HIS der Versicherungswirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei 
der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben 
zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines 
Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten können. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1f DSGVO. Dies 
ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder über die Regulierung von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen 
für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung. 

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH 

Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden. 

Kategorien der personenbezogenen Daten 
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Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der informa HIS GmbH - abhängig von der Versicherungsart bzw. 
-sparte - die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. 
Gebäudeinformationen) sowie das anfragende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung, über 
die Sie gegebenenfalls von dem Versicherungsunternehmen gesondert informiert werden, speichert die informa HIS 
GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informationen 
an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte Leben können dies z. B. Informationen zu möglichen 
Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssumme / Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind 
gegebenenfalls z. B. Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung 
gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in Deutschland sowie im Einzelfall im 
Rahmen von Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden. 

Dauer der Datenspeicherung 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gemäß Artikel 17 Absatz 1a DSGVO nur für eine 
bestimmte Zeit. Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht. 

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt: 
• Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden 
am Ende des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten 
Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung 
der personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen Fällen 
zehn Jahre. 
• Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande gekommenen Verträgen am Ende des 
dritten Jahres nach der erstmaligen Speicherung gelöscht. 

Betroffenenrechte 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung 
der Verarbeitung. Diese Rechte nach Artikel 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter 
der unten genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für 
die informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde - Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann- 
Ring 1, 65189 Wiesbaden - zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die für das 
Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 
 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen 
Situation der betroffenen Person ergeben, unter der unten genannten Adresse widersprochen 
werden. 

 
Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem 
Gebäude gespeichert hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH 
dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sogenannte Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu 
berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte 
erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen 
Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen: 
• Name (gegebenenfalls Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
• Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie gegebenenfalls Voranschriften der letzten 
fünf Jahre 
• Gegebenenfalls FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der 
Zulassungsbescheinigung 
I. oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 
• Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments 
erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags). 
Wenn Sie - auf freiwilliger Basis - eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie 
der informa HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können 
die Selbstauskunft auch via Internet unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten 

informa HIS GmbH 
Hausanschrift: Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden 
Tel. +49 611 880870-0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter der oben angegebenen 
Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: 
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his-datenschutz@informa.de 

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung bei der infoscore Consumer Data GmbH 

Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und gegebenenfalls Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung an die 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1b und Artikel 6 Absatz 1f der DSGVO. Übermittlungen auf 
der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres 
Unternehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen zur ICD 
i. S. d. Artikel 14 DSGVO, d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den
Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. finden Sie unter
folgendem Link: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung bei der Creditreform Boniversum GmbH 

Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und gegebenenfalls Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung an die 
Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss. 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1b und Artikel 6 Absatz 1f der DSGVO. Übermittlungen auf 
der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres 
Unternehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen zu 
Boniversum i. S. d. Artikel 14 DSGVO, d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu 
den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. bei Boniversum 
finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.boniversum.de/eu-dsgvo 
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B. Vertragsgrundlagen

Für den von Ihnen gewünschten Versicherungsschutz gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung bei 
Sharing-Modellen (AKB-S) – Stand 1.2023. 

In den Versicherungsbedingungen finden Sie ausführliche Informationen zu allen für unser Vertragsverhältnis wichtigen 
Themen. 

Sollte Sie noch mehr interessieren, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Wir haben Zeit für Sie. 
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Allgemeine Bedingungen 

für die Kfz-Versicherung bei Sharing-Modellen (AKB-S) 

Stand  01. Januar 2023 
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Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung bei Sharing-Modellen 

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versicherungsarten: 

• Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1) und Kfz-Umweltschadenversicherung (A.4) 

• Kaskoversicherung (A.2) 

• AutoSchutzbrief (A.3) 
 

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abgeschlossen. Die Kfz-

Umweltschadenversicherung besteht, wenn eine Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde und ist nicht einzeln 

kündbar oder einzeln versicherbar. 

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben. Es 

gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 

A.1  Kfz-Haftpflichtversicherung –  

für Schäden, die Sie mit dem Fahrzeug Anderen zufügen 

A.1.1 Was ist versichert? 

Sie haben mit dem Fahrzeug einen Anderen geschädigt 

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs 

a) Personen verletzt oder getötet werden, 

b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen, 

c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem 

Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden), 

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haftpflichtbestimmungen 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeugs 

gehört neben dem Fahren z.B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen. 

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche 

A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld. 

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, 

soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbegründet sind.  

Regulierungsvollmacht  

A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu 

erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen 

pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen 

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der 

Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem 

versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener 

Haftpflichtversicherungsschutz besteht.  

 Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte oder geschleppte 

Fahrzeug während des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung 

befindet.  

A.1.2 Wer ist versichert? 

 Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen (mitversicherte Personen): 

• den Halter des Fahrzeugs,  

• den Eigentümer des Fahrzeugs, 

• den Fahrer des Fahrzeugs, 

• die Technische Aufsicht für Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion, 
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• den Halter, Eigentümer, Fahrer, die Technische Aufsicht eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs, 

• berechtigte Insassen, soweit nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz besteht und es sich um ein 

als Pkw oder Campingfahrzeug zugelassenes Fahrzeug handelt.  

 Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.  

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 

Höchstzahlung 

A.1.3.1 Die Höhe der für Haftpflichtschäden vereinbarten Versicherungssumme beträgt bis zu 100 Mio. EUR je 

Schadenfall für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, höchstens jedoch 15 Mio. EUR je 

geschädigte Person. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, 

gelten als ein einziges Schadenereignis.  

Übersteigen der Versicherungssummen 

A.1.3.2 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach den 

Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In 

diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch 

selbst einstehen.  

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Versicherungsschutz in Europa und in der EU 

A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen 

Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 

gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen 

Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags. 

A.1.5 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz 

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen. 

Genehmigte Rennen 

A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten 

kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 

ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

 Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten 

nach C.1.2.2 dar. 

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 

A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen 

des versicherten Fahrzeugs.  

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen 

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen  

• eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers 

• eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein betriebsunfähiges 

Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne gewerbliche Absicht abgeschleppt wird und dabei am 

abgeschleppten Fahrzeug Schäden verursacht werden. 

Beschädigung von beförderten Sachen 

A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung 

oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.  

Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit 

sich führen (z.B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung 

(z.B. mit einem Taxi oder Bus) dienen, besteht außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die 

Insassen zum persönlichen Gebrauch üblicherweise mit sich führen (z.B. Reisegepäck, Reiseproviant). 

Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen. 

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person 

A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte Person 

Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. 
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Versicherungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z.B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs 

verletzt werden. 

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 

A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von 

Liefer- und Beförderungsfristen entstehen. 

Vertragliche Ansprüche 

A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder 

besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 

Schäden durch Kernenergie 

A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

Embargos 

A.1.5.10 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 

solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 

entgegenstehen.  

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 

von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 

Deutschland entgegenstehen. 

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden am Fahrzeug 

A.2.1 Was ist versichert? 

A.2.1.1 Ihr Fahrzeug 

Versichert ist das Fahrzeug gegen Totalschaden, Zerstörung, Verlust oder Beschädigung infolge eines Ereignisses 

nach A.2.2.1 (Teilkasko) oder A.2.2.2 (Vollkasko).  

A.2.1.2 Mitversicherte Teile und nicht versicherbare Gegenstände 

Versichert sind auch die unter A.2.1.2.1 und A.2.1.2.2 als mitversichert aufgeführten Fahrzeugteile und als 

mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte 

Teile). 

Bei Totalschaden, Zerstörung, Verlust, oder Beschädigung von mitversicherten Teilen gelten die nachfolgenden 

Regelungen in A.2 entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist. 

Werkseitig eingebaute Teile 

A.2.1.2.1 Ohne Mehrbeitrag mitversichert sind alle Fahrzeug- und Zubehörteile, die werksseitig in das Fahrzeug 

eingebaut oder werksseitig durch entsprechende Halterung mit diesem fest verbunden wurden. 

Sonstiges Zubehör 

A.2.1.2.2 Eingeschlossen 

a) ist auch Zubehör, das aufgrund gesetzlicher Bestimmungen mitgeführt werden muss und diesen 

entspricht, 

b) ist auch Zubehör, das der Pannenhilfe oder ausschließlich der Unfallaufnahme dient, bis zu einem 

Wert von 100 EUR, 

c) sind auch Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß 

gebraucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes 

Entfernen ohne Anwendung von mechanischer Gewalt nicht möglich ist, 

d) sind auch 

• ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung, 

• ein Dach-/Heckträger 

• eine abnehmbare Anhängerkupplung, 

• ein Hardtop, 

• eine Dachbox,  

• Schneeketten, 
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• Kindersitze, 

• herausnehmbare Sitze und Sitzbänke, 

• Ladekabel / mobile Ladestation von Elektro-Kfz, 

• Vorzelte bei Campingfahrzeugen und Wohnwagenanhängern,  

• Planen und Gestelle für Planen (Spriegel), 

sofern sie fest am Fahrzeug angebaut sind oder unter Verschluss verwahrt werden. 

Darüber hinaus sind auch Betriebsmittel (z.B. Öl, Kühlflüssigkeit) bis 150 EUR versichert. 

 Nicht versicherbare Gegenstände 

A.2.1.2.3 Nicht kaskoversicherbar sind Sachen, die nicht als reine Fahrzeug- und Zubehörteile anzusehen sind. 

Dies sind insbesondere Gegenstände, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch des 

versicherten Fahrzeugs dienen. Hierzu gehören z. B. 

• Bekleidung 

• Ton- und Datenträger jeglicher Art, mobile Navigationssysteme und mobile Multimediageräte 

• Mobiltelefone einschließlich Installation, Halterung und nicht fest eingebaute 

Freisprecheinrichtungen von Mobiltelefonen 

• Ladestationen von Elektrofahrzeugen, die fest mit einem Gebäude oder Grundstück verbunden 

sind 

• landwirtschaftliche Anbaugeräte (z.B. Pflug, Sämaschine, Egge) 

• sonstige Anbaugeräte (z.B. Salzstreuer, Schneeschild, Kehrmaschine) 

A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert? 

A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert? 

Versicherungsschutz besteht bei Totalschaden, Zerstörung, Verlust oder Beschädigung des Fahrzeugs 

einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 

Brand und Explosion  

A.2.2.1.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen 

bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft 

auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem 

Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

Nicht als Explosion gilt das Auslösen eines Airbags. 

Entwendung  

A.2.2.1.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen: 

a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs aufgrund räuberischer 

Erpressung. 

b) Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug weder zum Gebrauch in seinem 

eigenen Interesse, noch zur Veräußerung noch unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird. 

c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug 

zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom 

Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z.B. Werkstatt- oder 

Hotelmitarbeiter). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem 

Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht, z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 

Haushaltsangehöriger ist.  

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch, Erdbeben und Vulkanausbruch 

A.2.2.1.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen, 

Erdrutsch, Erbeben und Vulkanausbruch auf das Fahrzeug. 

• Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. 

• Lawinen sind an Berghängen oder Hausdächern niedergehende Eis- oder Schneemassen. 

• Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen. 

• Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische 

Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird. 
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• Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit 

Lavaergüssen, Ascheeruptionen oder dem Austritt von Gasen. 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten 

Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf 

ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind. 

Zusammenstoß mit Tieren 

A.2.2.1.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Art. Eine 

Beschädigung der Lackierung wird jedoch nur ersetzt, wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, das 

gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem versicherten 

Fahrzeug verursacht hat. 

Glasbruch 

A.2.2.1.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Als Verglasung gelten Glas- und 

Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und 

Abdeckungen von Leuchten. Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoffteile von Mess-, 

Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodulen, Displays, Monitoren sowie Leuchtmittel. 

Nicht versichert sind Folgeschäden, ausgenommen die nachgewiesenen Kosten einer Innenreinigung 

des Fahrzeugs bis zu einem Höchstbetrag von 50 EUR und die Kosten für den Ersatz von Plaketten 

und Autobahnvignetten. 

Kurzschlussschäden an der Verkabelung 

A.2.2.1.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss. Folgeschäden an direkt 

angrenzenden stromführenden Bauteilen (z. B. Lichtmaschine, Batterie, Anlasser, Steuergeräte) sind 

bis zu einem Betrag von 3.000 EUR mitversichert. Folgeschäden darüber hinaus sind nicht versichert. 

Tierbiss 

A.2.2.1.7 Versichert sind Schäden durch Tierbiss an Kabeln, Schläuchen, Leitungen, Dämmmatten und 

Manschetten. Folgeschäden sind bis zu einem Betrag von maximal 3.000 EUR mitversichert.  

Verlust der Fahrzeugschlüssel durch Einbruchdiebstahl oder Raub 

A.2.2.1.8 Wir ersetzen die Kosten für den Austausch oder das Umcodieren der Tür- und Lenkradschlösser, wenn 

die Fahrzeugschlüssel anlässlich eines Einbruchdiebstahls - nicht aus dem Fahrzeug - oder durch Raub 

entwendet wurden. 

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert? 

 Versicherungsschutz besteht bei Totalschaden, Zerstörung, Verlust oder Beschädigung des Fahrzeugs 

einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 

Ereignisse der Teilkasko 

A.2.2.2.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.1. 

Unfall 

A.2.2.2.2 Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch Unfall. Ein Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich 

mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis. 

Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere: 

a) Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem Bremsvorgang haben, z. B. Schäden 

an der Bremsanlage oder an den Reifen. 

b) Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines Betriebsvorgangs oder im Rahmen der 

bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs eintreten, z. B. durch falsches Bedienen, 

falsches Betanken oder verrutschende Ladung. 

c) Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialermüdung, Überbeanspruchung 

oder Abnutzung haben. 

d) Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder Anhänger ohne Einwirkung von 

außen, z. B. Rangierschäden am Zugfahrzeug durch den Anhänger. Dies gilt nicht bei 

ausschließlich privat genutzten Fahrzeugen. 

e) Verwindungsschäden. 

f) Tierbissschäden. 

Mut- oder böswillige Handlungen 

A.2.2.2.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das 

Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom 
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Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wurden (z.B. Werkstatt- oder 

Hotelmitarbeiter) oder in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z.B. dessen 

Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige). 

 Versichert sind auch Schäden am Fahrzeug durch einen Unfall, der durch eine Manipulation der 

Fahrzeugsoftware von einem unberechtigten Dritten (Hackerangriff) verursacht wurde, sowie Schäden 

durch mut- oder böswillige Handlungen wegen eines unmittelbar gegen Ihr Fahrzeug gerichteten 

Hackerangriffes. 

Transport auf einer Fähre oder einem Schiff 

A.2.2.2.4 Versichert sind Schäden durch die Benutzung einer Fähre oder eines Schiffes bei folgenden Gefahren: 

• Strandung, Kollision oder Untergang der Fähre oder des Schiffes, 

• Wassereinbruch in die Fähre oder das Schiff, 

• Überbordgehen infolge schweren Unwetters, 

• Aufopferung auf Anordnung des Kapitäns zur Rettung von Personen, Schiff oder Ladung (Havarie-

grosse). 

Außerdem ersetzen wir Beiträge der Havarie-grosse gemäß internationalem Seerecht bzw. 

anwendbarem Frachtrecht mit Ausnahme der auf das Frachtgut entfallenden Beiträge. In diesen Fällen 

wird eine vereinbarte Selbstbeteiligung nicht abgezogen. Ihre Ansprüche aus dem Havarie-grosse-

Verfahren gehen auf uns über, soweit sie nach A.2.5.1 oder A.2.5.2 entschädigt werden. 

A.2.3 Wer ist versichert? 

Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person 

abgeschlossen ist, z. B. des Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person. 

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

 Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den 

außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.  

A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall? 

Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des 

Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt ist. 

A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust? 

Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert 

A.2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert 

unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie das Fahrzeug trotz 

Totalschadens oder Zerstörung reparieren, gilt A.2.5.2.1. 

Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls 

A.2.5.1.2 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust von Pkw, Taxen, Mietwagen, Campingfahrzeugen und 

Selbstfahrervermiet-Pkw/-Campingfahrzeugen infolge Diebstahls vermindert sich die Entschädigung 

um 10 %. Wir verzichten auf den Abzug, wenn das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Diebstahls durch eine 

selbstschärfende elektronische Wegfahrsperre gesichert war.  

 Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach A.2.5.8 bleibt hiervon unberührt.  

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Restwert und Neupreis? 

A.2.5.1.3 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen 

Wiederbeschaffungswert übersteigen.  

A.2.5.1.4 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten 

Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen.  

A.2.5.1.5 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten Zustand. Der 

Restwert wird auf dem Überregionalen Markt unter Verwendung von Onlinebörsen ermittelt. Die 

Fahrzeugabholung erfolgt auf Kosten des Aufkäufers. 

A.2.5.1.6 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten 

Fahrzeugs aufgewendet werden muss. Wird der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, 

gilt der Preis für ein vergleichbares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche 

Preisempfehlung des Herstellers am Tag des Schadenereignisses abzüglich orts- und marktüblicher 

Nachlässe. 
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A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung? 

Reparatur 

A.2.5.2.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden 

Obergrenzen: 

a) Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, gilt: 

Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach 

A.2.5.1.4, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir 

entsprechend A.2.5.2.1.b). Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs ersetzen wir nur bei 

Vorlage einer Rechnung (Ausnahme: Totalschäden). 

b) Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert wird, gilt: 

Wir zahlen die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den 

Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.5.1.4 und A.2.5.1.5). 

A.2.5.2.2 Entsorgungs- und Verbringungskosten sowie Zuschläge auf die unverbindliche Preisempfehlung von 

Ersatzteilen (UPE-Zuschläge) werden nur bei Nachweis ihres Entstehens durch Vorlage einer 

Rechnung übernommen. 

Abschleppen / Bergen 

A.2.5.2.3 Bei Beschädigungen des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen oder Bergen vom 

Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich 

unserer Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeugs nach A.2.5.2.1 die Obergrenze nach 

A.2.5.2.1.a oder A.2.5.2.1.b nicht überschritten werden. Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass Ihr 

Fahrzeug aufgrund der Beschädigung nicht mehr fahrbereit ist. 

 Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten zu übernehmen. 

Abzug neu für alt bei Akkumulatoren (Akkus) 

A.2.5.2.4 Die Entschädigungsleistung für Akkus von Fahrzeugen mit (ganz oder teilweise) elektrischer Antriebsart 

richtet sich nach der Anzahl der Betriebsjahre des Akkus. Wir nehmen für jedes angefangene 

Betriebsjahr einen Abzug „neu für alt“ in Höhe von 10 % vom Kaufpreis vor. 

A.2.5.3 Sachverständigenkosten 

Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr 

zugestimmt haben. 

A.2.5.4 Mehrwertsteuer 

 Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung 

tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. 

A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung 

Wiederauffinden des Fahrzeugs 

A.2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der  in Textform (z. B. E-Mail, 

Telefax oder Brief) erfolgten Schadenanzeige wieder aufgefunden, sind Sie zur Rücknahme des 

Fahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit 

objektiv zumutbaren Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können. 

A.2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn es in einer Entfernung von mehr als 50 

km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt werden die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für 

Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist jeweils 

die Entfernung vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zum Fundort. 

A.2.5.5.3 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z.B. nach C.1.1, D.1.1 oder D.1.3 

oder wegen grober Fahrlässigkeit nach A.2.9.1) gekürzt und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, 

gilt: Ihnen steht ein Anteil am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, 

die im Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der 

Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben. 

Eigentumsübergang nach Entwendung 

A.2.5.5.4 Müssen Sie das Fahrzeug nicht zurücknehmen, weil die Monatsfrist bereits abgelaufen ist, werden wir 

dessen Eigentümer. 

Wir werden jedoch nicht Eigentümer, wenn 

• Sie Eigentümer des Fahrzeuges bleiben wollen, oder 
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• ein Anderer der Eigentümer des Fahrzeuges ist (z.B. Leasinggeber) und dieser das Eigentum nicht 

auf uns übertragen möchte. 

Sie müssen uns dies unverzüglich mitteilen, nachdem wir Sie über das Wiederauffinden informiert 

haben. Kosten für die Rückholung zahlen wir nicht. 

Werden wir nicht Eigentümer, rechnen wir den erzielbaren Veräußerungserlös des 

wiederaufgefundenen Fahrzeugs auf unsere Entschädigung an. Wenn wir Sie bereits entschädigt 

haben, müssen Sie uns den erzielbaren Verkaufserlös zurückzahlen. 

A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?  

 Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs nach A.2.5.1.6.  

A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen, Vorschäden, Rest- und Altteile 

Was wir nicht ersetzen 

A.2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungs- und Verschleißschäden. Ebenfalls 

nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Verlust von Treibstoff, Betriebsmittel über 150 EUR (z. B. Öl, 

Kühlflüssigkeit), Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, 

Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.  

Vorschäden 

A.2.5.7.2 Nicht reparierte oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden werden auf die Entschädigung 

angerechnet. 

Rest- und Altteile 

A.2.5.7.3 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum 

Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet. 

A.2.5.8 Selbstbeteiligung 

Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. 
Bei Bruchschäden an der Verglasung wird die Selbstbeteiligung nicht abgezogen, wenn das Glas ohne Austausch 
fachgerecht in einer von uns benannten Werkstatt repariert wird. Ihrem Versicherungsschein können Sie 
entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 

A.2.6 Sachverständigenverfahren bei Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe 

A.2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe einschließlich der Feststellung des 

Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf Ihren 

Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständigenausschuss entscheiden. 

A.2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir 

innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von 

dem jeweils Anderen bestimmt.  

A.2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als 

Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden. Einigt sich der 

Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die 

Entscheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen geschätzten 

Beträgen liegen.  

A.2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von 

uns bzw. von Ihnen zu tragen.  

Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung 

A.2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese 

innerhalb von zwei Wochen. 

A.2.7.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen, wenn 

• wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und 

• sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige feststellen 

lässt. 

A.2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Deshalb 

zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der in Textform (z. B. 

E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Schadenanzeige.  
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A.2.8 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht selbst 

gefahren sind? 

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir 

von dieser Person unsere Leistungen nicht zurück.  

Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis vorsätzlich herbeigeführt hat. Hat der Fahrer infolge des 

Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel den Schaden herbeigeführt oder die 

Entwendung des Fahrzeugs oder seine Teile und Zubehörteile grob fahrlässig ermöglicht, sind wir berechtigt, 

unsere Leistung soweit zurückzufordern, wie dies der Schwere des Verschuldens entspricht.  

Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte 

Person, der Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt. 

A.2.9 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

A.2.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger 

Herbeiführung des Schadens verzichten wir darauf, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 

Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie 

• die Entwendung des Fahrzeugs oder seiner Teile grob fahrlässig ermöglichen oder 

• den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender 

Mittel herbeiführen.  

Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken und genehmigte / nicht genehmigte Rennen 

A.2.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Beteiligung an behördlich genehmigten oder 

nicht genehmigten Fahrtveranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 

ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein 

Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf 

Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z. B. bei Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). 

Als Motorsport-Rennstrecken gelten unter anderem auch: 

• ehemalige Motorsport-Rennstrecken, 

• Flugplätze, 

• Geländestrecken, auf denen Wettbewerbe veranstaltet werden, 

• Rundkurse oder Rundstrecken mit rennstreckenähnlichem Charakter, 

• Bereiche des öffentlichen Straßenverkehrs, die zeitweise und im Rahmen von Veranstaltungen als 

Rennstrecke oder Rundkurs genutzt werden (z. B. sogenannte „Städtekurse“). 

Versicherungsschutz besteht jedoch für anerkannte Fahrsicherheitstrainings (z.B. vom Deutschen 

Verkehrssicherheitsrat anerkannte Trainings wie ADAC, DEKRA). 

Reifenschäden 

A.2.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht in der Teilkasko für beschädigte oder zerstörte Reifen. 

Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn durch dasselbe Ereignis gleichzeitig 

andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden am Fahrzeug verursacht wurden. 

Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 

A.2.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen oder 

Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 

Schäden durch Kernenergie 

A.2.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

Embargos 

A.2.9.6 Es besteht – unbeschadet  der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 

solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 

entgegenstehen. 

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 

von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 

Deutschland entgegenstehen. 
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A.2.10 Zusätzlicher Versicherungsschutz für Akkumulatoren von Pkw, die aufgrund ihrer 

Antriebsart berechtigt sind, ein E im amtlichen Kennzeichen zu führen (Elektro-Pkw), 

soweit für diese eine Vollkasko vereinbart wurde 

A.2.10.1 Was ist ein Akkumulator? 

Ein Akkumulator (Akku) ist ein wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie und dient zum Antrieb Ihres 

Elektrofahrzeugs. 

A.2.10.2 Welche Ereignisse sind versichert? 

Der Akku eines Elektro-Pkw (ausgenommen Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermiet-Pkw) ist über die in der 
Teilkasko (A.2.2.1) und Vollkasko (A.2.2.2) beschriebenen Schadenereignisse hinaus gegen jede Beschädigung, 
Zerstörung oder jeden Verlust durch alle Ereignisse versichert, denen der Akku ausgesetzt ist. 

A.2.10.3 Entsorgung von Akkumulatoren (Akkus) 

Bei Elektro-Pkw zahlen wir ergänzend zu A.2.5.1.1 erforderliche Kosten, die bei der Entsorgung des Akkus 
entstehen, wenn 

• ein Totalschaden oder eine Zerstörung des Akkus eingetreten und 

• kein Restwert zu erzielen ist. 

Der Ersatz dieser Kosten ist auf 2.000 EUR je Schadenereignis begrenzt. 

A.2.10.4 Abzug neu für alt bei Akkumulatoren (Akkus) 

Die Entschädigungsleistung für den Pkw-Akku richtet sich nach A.2.5.2.4. 

A.2.10.5 Was ist nicht versichert? 

Die in A.2.9 genannten Fälle sind nicht versichert. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für: 

Schäden durch Verschleiß und Abnutzung 

A.2.10.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch eine allmähliche Einwirkung oder durch den 

gewöhnlichen Alterungsprozess entstehen (z. B. Leistungsminderung bei ordnungsgemäßem 

Gebrauch). 

Konstruktions- und Materialfehler 

A.2.10.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Konstruktions- und Materialfehler des Herstellers. 

Chemische Reaktionen 

A.2.10.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an Akkumulatoren, welche durch chemische Reaktionen 

ausgelöst werden. 

A.2.10.6 Wann endet der Elektroschutz? 

Elektroschutz endet mit der Beendigung der Vollkasko. 

A.2.10.7 Selbstbeteiligung 

Die Selbstbeteiligung richtet sich nach der in der Vollkasko vereinbarten Selbstbeteiligung. Ihrem 

Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 

Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Kaskoversicherung unter A. 2 mit Ausnahme der unter A.2.2.1.6 und 

A.2.2.1.7 genannten Entschädigungsgrenzen für Folgeschäden. Bei Kurzschluss und Tierbiss sind diese 

Folgeschäden im Rahmen dieser Zusatzdeckung für Elektro-Pkw nicht auf 3.000 EUR begrenzt. 

A.2.11 Verpflichtung Dritter bei Akkumulatoren 

Verpflichtung Dritter 

A.2.11.1 Soweit im Schadenfall nach A.2.2 oder A.2.10 ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags oder 

gesetzlicher Regelungen zur Leistung verpflichtet ist, gehen diese Leistungen unseren Verpflichtungen 

vor. 

A.2.11.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber 

abweichend von Satz 1 zur Leistung verpflichtet. 

A.3  AutoSchutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service oder Kostenerstattung 

A.3.1 Was ist versichert? 
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Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.9 genannten Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufgeführten 

Leistungen als Service oder erstatten die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen. 

A.3.2 Wer ist versichert? 

 Bei Reisen mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Fahrzeug sind Sie, der berechtigte Fahrer und die 

berechtigten Insassen versichert.  

 Alle für Sie getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für die versicherten Personen.  

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge 

Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug sowie ein mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- 

oder Bootsanhänger.  

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

 Sie und die mitversicherten Personen haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographischen 

Grenzen Europas und den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 

gehören.  

A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall 

Können Sie oder das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener Kraft nicht fortsetzen, 

erbringen wir folgende Leistungen: 

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 

A.3.5.1 Wir organisieren für Sie die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein 

Pannenhilfsfahrzeug. 

 Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wird die Hilfe nicht durch uns organisiert, ist der 

Höchstbetrag für diese Leistung einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten und 

verwendeten Kleinteile auf 100 EUR begrenzt. 

Abschleppen des Fahrzeugs  

A.3.5.2 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, organisieren wir für 

Sie das Abschleppen des Fahrzeugs vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur 

geeigneten Werkstatt. Dies schließt das Gepäck und die nicht gewerblich beförderte Ladung mit ein.  

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wenn Sie das Abschleppen des Fahrzeugs selbst 

beauftragt haben, ist der Höchstbetrag für diese Leistung 150 EUR. In diesem Fall werden die für den 

Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs entstandenen Kosten auf diese Leistung angerechnet.  

Bergen des Fahrzeugs 

A.3.5.3 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, organisieren wir für Sie die Bergung des Fahrzeugs. 

Dies schließt das Gepäck und nicht gewerblich beförderte Ladung mit ein.  

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wird das Bergen nicht durch uns organisiert, ist 

der Höchstbetrag für diese Leistung auf 250 EUR begrenzt. Die für den Einsatz eines 

Pannenhilfsfahrzeugs entstandenen Kosten werden auf diese Leistung angerechnet. 

Hilfeleistung nach Falschbetankung 

A.3.5.4 Ist das Fahrzeug falsch betankt worden, organisieren wir – zusätzlich zu dem möglichen Abschleppen 

nach A.3.5.2 – für Sie das Abpumpen des falschen Treibstoffes und die Reinigung der betroffenen 

Bauteile. Die hierfür entstehenden Kosten übernehmen wir bis zu einem Betrag von höchstens 350 

EUR. Als Falschbetankung gilt, wenn ein Fahrzeug mit Benzinmotor mit Dieselkraftstoff oder ein 

Fahrzeug mit Dieselmotor mit Benzin betankt wird. 

 Sämtliche Folgeschäden durch das Falschbetanken (z. B. Schäden am Motor, der 

Kraftstoffeinspritzanlage, den Treibstoffleitungen, den Filtern oder eine Erneuerung von Teilen) und der 

Treibstoffverlust sind nicht versichert.  

Kurzfristige Mobilität 

A.3.5.5 Für die Zeit in der das Fahrzeug noch nicht wieder fahrbereit ist, allerdings maximal für die drei auf das 

Schadenereignis folgenden Tage, übernehmen wir nachgewiesene Mobilitätskosten (z. B. für Taxi, Bus, 

Bahn oder Car-Sharing) bis zu einer Höhe von insgesamt 50 EUR. 

 Bei Inanspruchnahme dieser Leistung entfällt die Leistung Ersatzfahrzeug nach A.3.6.3 

Was versteht man unter Panne oder Unfall? 

A.3.5.6 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden und eine Falschbetankung zu verstehen. 

Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes 
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Ereignis. Zusätzlich gilt bei Elektrofahrzeugen die nicht vorsätzlich herbeigeführte Entladung des 

Akkumulators als Panne. 

A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfernung 

 Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs erbringen wir nachfolgende Leistungen unter den 

Voraussetzungen, dass 

• die Hilfeleistung an einem Ort erfolgt, der mindestens 50 km (Luftlinie) vom ständigen Wohnsitz des 
Fahrzeugnutzers in Deutschland entfernt ist und  

• das Fahrzeug weder am Schadentag noch am darauf folgenden Tag wieder fahrbereit gemacht werden kann 
oder es gestohlen worden ist.  

Weiter- oder Rückfahrt 

A.3.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet: 

a) Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland oder 

b) eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des Geltungsbereichs 

nach A.3.4 und  

c) eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland oder 

d) eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Zielort zum Schadenort, wenn das 

Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist.  

Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der Liegewagenkosten oder 

der Kosten eines Linienfluges der Economy-Klasse jeweils einschließlich Zuschlägen sowie für 

nachgewiesene Taxifahrten bis zu 40 EUR. 

Übernachtung 

A.3.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit und übernehmen 

die Kosten für höchstens drei Übernachtungen. Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach 

A.3.6.1, Ersatzfahrzeug nach A.3.6.3 oder Pick-up-Service nach A.3.6.5 in Anspruch nehmen, zahlen 

wir nur eine Übernachtung. Sobald das Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur Verfügung steht, besteht 

kein Anspruch auf weitere Übernachtungskosten. Wir übernehmen die Kosten bis höchstens 100 EUR 

je Übernachtung und Person. 

Ersatzfahrzeug 

A.3.6.3 Wir helfen Ihnen, ein Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen anstelle der Leistung Weiter- oder 

Rückfahrt nach A.3.6.1 die Kosten eines Selbstfahrervermiet-Fahrzeuges, bis Ihnen das Fahrzeug 

wieder fahrbereit zur Verfügung steht oder bis zur Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges, jedoch maximal 

für sieben Tage und insgesamt höchstens bis zu 500 EUR im In- und Ausland. 

 Bei Unfall oder Diebstahl des Fahrzeuges übernehmen wir die Kosten auch bei einer Entfernung von 

weniger als 50 km (Luftlinie) zum ständigen Wohnsitz des Fahrzeugnutzers. 

Fahrzeugunterstellung 

A.3.6.4 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 

oder bis zur Durchführung des Transports in einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei 

behilflich. Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. 

Pick-up-Service (bis maximal 80 km Luftlinie) 

A.3.6.5  Wir vermitteln und bezahlen eine Transportmöglichkeit, um die berechtigten Insassen zusammen mit 

dem Fahrzeug zu Ihrem Wohnsitz zurückzubringen, wenn  

• das Fahrzeug an einem Schadenort in Deutschland, der maximal 80 km von Ihrem Wohnsitz 

entfernt ist, am Schadentag oder darauf folgenden Tag nicht wieder fahrbereit gemacht werden 

kann und 

• die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der für den Kauf eines gleichwertigen 

gebrauchten Fahrzeugs aufgewandt werden muss, übersteigen. 

Bei Inanspruchnahme dieses Services entfallen die Leistungen Weiter- oder Rückfahrt gemäß A.3.6.1 

und Ersatzfahrzeug gemäß A.3.6.3. 

Fahrzeugtransport 

A.3.6.6  Wir organisieren für Sie den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und übernehmen die hierdurch 

entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten an Ihren Wohnsitz, wenn 
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• das Fahrzeug an einem inländischen Schadenort oder in dessen Nähe am Schadentag oder darauf 

folgenden Tag nicht wieder fahrbereit gemacht werden kann oder 

• das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei 

Werktagen fahrbereit gemacht werden kann und 

• die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der Kaufpreis für ein gleichwertiges 

gebrauchtes Fahrzeug. 

A.3.7 Fahrzeugschlüsselservice ab 50 km Entfernung 

Bei Verlust der Fahrzeugschlüssel helfen wir bei der Beschaffung von Ersatzschlüsseln und übernehmen die 
Kosten für den Versand der Ersatzschlüssel. Die Kosten für die Ersatzschlüssel übernehmen wir nicht. 

A.3.8 Hilfe bei Krankheit, Verletzung, Tod oder Notlagen auf einer Reise mit dem 

versicherten Fahrzeug ab 50 km Entfernung 

Wir erbringen die nachfolgenden Leistungen unter den Voraussetzungen, dass 

• Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar erkranken oder der Fahrer stirbt und 

• dies an einem Ort geschieht, der mindestens 50 km (Luftlinie) von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland 

entfernt ist. 

Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn 

der Reise (erstmalig oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist.  

Krankenrücktransport 

A.3.8.1 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren ständigen Wohnsitz 

zurücktransportiert werden, organisieren wir für Sie die Durchführung des Rücktransports. Wir 

übernehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen medizinisch notwendig sein. 

Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, 

wenn diese behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rücktransport 

entstehenden Übernachtungskosten. Diese müssen jedoch durch die Erkrankung bedingt sein und sind 

begrenzt auf höchstens drei Übernachtungen bis zu je 100 EUR pro Person. 

Kosten für Krankenbesuch 

A.3.8.2  Halten Sie oder eine mitversicherte Person sich infolge Erkrankung länger als zwei Wochen in einem 

Krankenhaus auf, erstatten wir die Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche durch eine 

nahestehende Person bis zur Höhe von 500 EUR. 

Rückholung von Kindern 

A.3.8.3 Wir organisieren für Sie die Abholung und Rückfahrt mitreisender minderjähriger Kinder mit einer 

Begleitperson zu ihrem Wohnsitz, wenn 

• der Fahrer erkrankt ist oder stirbt und 

• die Kinder weder von Ihnen noch von einem anderen Insassen betreut werden können. 

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe  

• der Bahnkosten 1. Klasse oder 

• der Liegewagenkosten oder 

• der Kosten eines Linienfluges der Economy-Klasse 

jeweils einschließlich Zuschlägen sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 40 EUR.  

Fahrzeugabholung  

A.3.8.4 Wir organisieren für Sie die Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohnsitz, wenn 

• der Fahrer länger als drei Tage erkrankt oder stirbt und 

• das Fahrzeug weder von ihm noch von einem Insassen zurückgefahren werden kann. 

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten 

Sie als Kostenersatz bis 0,50 EUR je Kilometer zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. 

Außerdem erstatten wir in jedem Fall die bis zur Abholung der berechtigten Insassen entstehenden und 

durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten. Die Leistung ist begrenzt auf drei 

Übernachtungen bis zu je 100 EUR pro Person. 

Heimtransport von Haustieren 
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A.3.8.5  Können mitgeführte Haustiere infolge Erkrankung oder Tod des Fahrers nicht mehr versorgt werden, 

organisieren wir für Sie den Heimtransport der Tiere und übernehmen die dadurch entstehenden 

Kosten. 

Reiserückrufservice 

A.3.8.6  Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines Ihnen nahen Verwandten oder infolge einer 

erheblichen Schädigung Ihres Vermögens Ihr Rückruf von einer Reise durch Rundfunk als notwendig, 

werden die erforderlichen Maßnahmen von uns in die Wege geleitet und die hierdurch entstandenen 

Kosten übernommen.  

Benachrichtigungsservice 

A.3.8.7  Geraten Sie oder eine mitversicherte Person auf einer Reise in eine schwierige Notlage (z. B. 

Erkrankung, Verhaftung, Diebstahl), übermitteln wir auf Wunsch Nachrichten an Ihnen nahe stehende 

Personen und übernehmen die dadurch entstehenden Übermittlungskosten.  

Was versteht man unter einer Reise? 

A.3.8.8 Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs 

Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie oder der ständige Nutzer 

behördlich gemeldet sind und sich überwiegend aufhalten.  

A.3.9 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise 

 Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.3.4 ohne Deutschland), der 

mindestens 50 km (Luftlinie) vom ständigen Wohnsitz des Fahrzeugnutzers in Deutschland entfernt ist, erbringen 

wir zusätzlich folgende Leistungen: 

A.3.9.1 Bei Panne und Unfall: 

 Ersatzteilversand 

a) Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs an einem 

ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie 

diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten. Wir übernehmen alle entstehenden Versandkosten. 

Fahrzeugverzollung und -verschrottung 

b) Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung. 

Wir übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und 

sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, 

übernehmen wir die Verschrottungskosten. Diese Leistung übernehmen wir unabhängig von der 

Entfernung zum ständigen Wohnsitz des Fahrzeugnutzers. 

A.3.9.2 Bei Fahrzeugdiebstahl: 

Fahrzeugunterstellung  

a) Wir übernehmen die Kosten für eine Fahrzeugunterstellung, wenn das gestohlene Fahrzeug 

• nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden wird und 

• bis zur Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt 

werden muss. 

Wir übernehmen die Kosten höchstens für zwei Wochen. 

Fahrzeugverzollung und -verschrottung 

b) Muss das Fahrzeug nach einem Diebstahl im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der 

Verzollung. Wir übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des 

Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu 

vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten. Diese Leistung übernehmen wir 

unabhängig von der Entfernung zum ständigen Wohnsitz des Fahrzeugnutzers. 

A.3.9.3 Service und Kostenübernahme bei Verlust von Reisedokumenten und Zahlungsmitteln 

 Ersatz von Reisedokumenten 

a) Verlieren Sie oder eine mitversicherte Person auf einer Reise im Ausland ein für die Reise 

benötigtes Dokument, sind wir bei der Ersatzbeschaffung behilflich und übernehmen die hierbei 

anfallenden Gebühren.  

Ersatz von Zahlungsmitteln 

b) Geraten Sie oder eine mitversicherte Person auf einer Reise im Ausland infolge des Verlusts von 

Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellen wir die Verbindung zu Ihrer Hausbank her. Ist die 

Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach dem der Schadenmeldung 
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folgenden Werktag möglich, können Sie ein Darlehen von uns bis zu 1.500 EUR in Anspruch 

nehmen.  

A.3.9.4 Service und Kostenübernahme bei Krankheit, Tod und in Notlagen 

Vermittlung ärztlicher Betreuung 

a) Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person auf einer Reise im Ausland, informieren wir Sie auf 

Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung. Weiterhin stellen wir, soweit erforderlich, die 

Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem Sie behandelnden Arzt oder Krankenhaus her und 

tragen die hierdurch entstehenden Kosten.  

Arzneimittelversand 

b) Sind Sie oder eine mitversicherte Person auf verschreibungspflichtige Arzneimittel dringend 

angewiesen, sorgen wir nach Abstimmung mit Ihrem Hausarzt für die Zusendung. Voraussetzung 

ist, dass diese – oder  ein Ersatzpräparat – an Ihrem Aufenthaltsort oder in dessen Nähe nicht 

erhältlich sind. Wir tragen die hierdurch enstehenden Kosten einschließlich Abholung und Verzollung 

der Medikamente, sofern keine Einfuhrbeschränkungen bestehen. 

Im Todesfall 

c) Im Fall des Todes einer versicherten Person organisieren wir nach Abstimmung mit den 

Angehörigen 

• die Bestattung im Ausland oder  

• die Überführung nach Deutschland. 

Wir übernehmen hierfür die Kosten, höchstens jedoch die notwendigen Kosten einer Überführung.  

Kostenerstattung bei Reiseabbruch 

d) Ist Ihnen oder einer mitversicherten Person die planmäßige Beendigung Ihrer Auslandsreise infolge 

Todes oder schwerer Erkrankung eines Mitreisenden oder eines nahen Verwandten bzw. wegen 

einer erheblichen Schädigung seines Vermögens nicht oder nur zu einem anderen als dem 

ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, übernehmen wir die im Verhältnis zur 

ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten bis zu 2.500 EUR. 

Weitere Hilfeleistungen 

e) Wir veranlassen Maßnahmen und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 250 

EUR, wenn 

• Sie oder eine mitversicherte Person in eine besondere Notlage geraten, die in anderen 

Bestimmungen nicht geregelt ist und 

• zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erhebliche Nachteile für Ihre Gesundheit 

oder Ihr Vermögen zu vermeiden. 

Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- und Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen 

abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten erstatten wir nicht. 

A.3.9.5  Telefonkosten für Auslandsgespräche mit dem Versicherer  

Für Telefongespräche, die Sie oder eine mitversicherte Person anlässlich einererstattungspflichtigen 

Schutzbriefleistung im Ausland von dort mit uns führen, erstatten wir die nachgewiesenen Kosten bis 

insgesamt 25 EUR. 

A.3.10 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

A.3.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger 

Herbeiführung des Schadens verzichten wir darauf, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 

Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie 

• die Entwendung des Fahrzeugs oder seiner Teile grob fahrlässig ermöglichen oder 

• den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender 

Mittel herbeiführen. 

Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken und genehmigte / nicht genehmigte Rennen 

A.3.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Beteiligung an behördlich genehmigten oder 

nicht genehmigten Fahrtveranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 

ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein 

Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf 
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Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z. B. bei Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). 

Als Motorsport-Rennstrecken gelten unter anderem auch:  

• ehemalige Motorsport-Rennstrecken, 

• Flugplätze, 

• Geländestrecken, auf denen Wettbewerbe veranstaltet werden, 

• Rundkurse oder Rundstrecken mit rennstreckenähnlichem Charakter, 

• Bereiche des öffentlichen Straßenverkehrs, die zeitweise und im Rahmen von Veranstaltungen als 

Rennstrecke oder Rundkurs genutzt werden (z. B. sogenannte „Städtekurse“). 

Versicherungsschutz besteht jedoch für anerkannte Fahrsicherheitstrainings (z.B. vom Deutschen 

Verkehrssicherheitsrat anerkannte Trainings wie ADAC, DEKRA). 

Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 

A.3.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen oder 

Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 

Schäden durch Kernenergie 

A.3.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

Embargos 

A.3.10.5 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 

solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 

entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 

von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 

Deutschland entgegenstehen. 

A.3.11 Anrechnung ersparter Aufwendungen 

Haben Sie oder eine mitversicherte Person aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das 

Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir diese von unserer Zahlung abziehen.  

A.3.12 Verpflichtung Dritter 

A.3.12.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in 

einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren 

Leistungsverpflichtungen vor. 

A.3.12.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber 

abweichend von A.3.12.1 zur Vorleistung verpflichtet. 

A.3.12.3 Haben Sie oder eine mitversicherte Person auf Grund desselben Schadenfalls neben den Ansprüchen 

aus diesem Vertrag weitere Ansprüche gegenüber Dritten, haben Sie insgesamt keinen Anspruch auf 

eine den Gesamtschaden übersteigende Entschädigung. 

A.4 Kfz-Umweltschadenversicherung - wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt 

schädigen 

Der folgende Versicherungsschutz besteht in Verbindung mit einer für das Fahrzeug abgeschlossenen Kfz-
Haftpflichtversicherung. 

A.4.1 Was ist versichert? 

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt 

A.4.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden nach dem 

Umweltschadensgesetz (USchadG) frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und 

unfallartige Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) 

verursacht worden sind. 

 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne Bestehen des 

Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts 

gegen Sie geltend gemacht werden können. 

Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt. 
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Begründete und unbegründete Ansprüche 

A.4.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leisten wir Ersatz in Geld. 

A.4.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegründet, wehren wir diese auf unsere 

Kosten ab. Dies gilt auch, soweit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 

Regulierungsvollmacht 

A.4.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter 

Inanspruchnahme durch die Behörden oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden 

Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so 

sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren oder 

den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 

A.4.2 Wer ist versichert? 

 Abschnitt A.1.2 gilt entsprechend. 

A.4.3 Versicherungssumme und Höchstzahlung 

Die Höhe der für Umweltschäden vereinbarten Versicherungssumme beträgt bis zu 5 Mio. EUR je Schadenfall. 

Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges 

Schadenereignis. Unsere Höchstleistung für alle in einem Versicherungsjahr angefallenen Schadenereignisse 

beträgt 10 Mio. EUR. 

A.4.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Versicherungsschutz gemäß A.4.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs des USchadG in Deutschland. 

Versicherungsschutz besteht zudem in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäß Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den 

jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht 

überschreiten. 

A.4.5 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz 

A.4.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen. 

Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden 

A.4.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 

Ausbringungsschäden 

A.4.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Substraten aus 

Biogasanlagen, Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder 

Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stoffe 

durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt 

gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere 

Grundstücke abdriften. 

Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen 

A.4.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie 

gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen. 

Vertragliche Ansprüche 

A.4.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über Ihre 

gesetzliche Verpflichtung hinausgehen. 

Genehmigte Rennen 

A.4.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-

sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, 

entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.  

 Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten 

nach C.1.2.2 dar. 

Embargos 

A.4.5.7 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
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solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 

entgegenstehen.  

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten 

von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 

Deutschland entgegenstehen. 

Schäden durch Kernenergie 

A.4.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.  

B Beitragszahlung 

B.1  Lastschriftverfahren 

Haben wir mit Ihnen zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart, müssen Sie zum Zeitpunkt 

der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung auf Ihrem Konto sorgen. Können wir trotz wiederholtem 

Einziehungsversuch den Beitrag nicht einziehen und haben Sie dies zu vertreten, können wir die 

Lastschriftvereinbarung in Textform kündigen. Wir werden Sie in der Kündigung darauf hinweisen, dass Sie 

verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. Durch Banken erhobene 

Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagene Lastschrifteinzugsversuche können wir Ihnen in Rechnung stellen. 

B.2 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 

Rechtzeitige Zahlung 

B.2.1 Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie - unabhängig vom Bestehen eines Widerrufsrechts - 

unverzüglich (d. h. innerhalb von 14 Tagen) nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im 

Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des 

Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, müssen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 

unverzüglich nach Vertragsschluss zahlen. Zahlen Sie nicht unverzüglich zu den in Satz 1 und Satz 2 

genannten Zeitpunkten, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem Sie die Zahlung bewirkt haben. 

Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder den mit uns getroffenen Vereinbarungen ab, 

müssen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des 

Versicherungsscheins zahlen. 

Nicht rechtzeitige Zahlung 

B.2.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie von Anfang an keinen 

Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu 

vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der 

Versicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags. 

Rücktritt 

B.2.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist 

ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir 

von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt bei einem Zeitraum vom Beginn des Vertrags 

bis zu unserem Rücktritt 

 von bis zu einem Monat  15 % 

 von bis zu zwei Monaten  25 % 

 von bis zu drei Monaten  30 % 

 über drei Monate   40 % 

 des Jahresbeitrags. 

B.3 Zahlung des Folgebeitrags 

Rechtzeitige Zahlung 

B.3.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 

Zeitpunkt fällig und zu zahlen.  

Nicht rechtzeitige Zahlung 

B.3.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich 

des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer 

Aufforderung zu zahlen. 

B.3.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt 

diese Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur 

Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
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B.3.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, 

können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie 

diese Beiträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung 

zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines 

Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen. 

Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung 

eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für 

Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.  

B.4 Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegenüber 

einem Dritten trotz Beendigung des Versicherungsvertrages zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den 

Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben 

unberührt. Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden 

Mindestversicherungssummen. 

C Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen einer 

Pflichtverletzung 

C.1 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs? 

C.1.1 Bei allen Versicherungsarten 

Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck 

C.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet werden (siehe 

Tabelle zur Begriffsbestimmung für Art und Verwendung des Fahrzeugs – Anhang 2). 

Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer 

C.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer 

das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der 

Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von 

einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Fahren nur mit Fahrerlaubnis 

C.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der 

erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das 

Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen 

C.1.1.4 Der Fahrer darf ein mit einem Wechselkennzeichen zugelassenes Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 

oder Plätzen nur benutzen, wenn das Wechselkennzeichen vollständig angebracht ist. Außerdem 

dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzen lassen, wenn 

das Wechselkennzeichen vollständig angebracht ist.  

C.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung und der Kfz-

Umweltschadenversicherung 

Alkohol und andere berauschende Mittel 

C.1.2.1  Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere 

berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der 

Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch 

alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 

führen. 

Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung und dem AutoSchutzbrief, besteht für solche Fahrten nach 

A.2.9.1 und A.3.10.1 kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.  

Nicht genehmigte Rennen 

C.1.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehörigen Übungsfahrten verwendet 

werden, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich nicht 

genehmigt sind.  

Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen sind vom Versicherungsschutz 

gemäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in der Kaskoversicherung und dem AutoSchutzbrief, sind gemäß 

A.2.9.2 und A.3.10.2 genehmigte und nicht genehmigte Rennen vom Versicherungsschutz 

ausgeschlossen.  
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C.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

C.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in C.1 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. 

Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 

Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht 

grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Versicherung aus C.1.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter 

oder dem Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder 

Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten 

haben. 

C.2.2 Abweichend von C.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder für den 

Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt 

nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

C.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus C.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 

Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens 

je 5.000 EUR beschränkt.  

Dies gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 

Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise von der Leistungspflicht befreit sind.  

C.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt (z. B. 

durch Diebstahl), sind wir vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

D Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer Pflichtverletzung 

D.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 

D.1.1 Bei allen Versicherungsarten 

Anzeigepflicht 

D.1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb 

einer Woche anzuzeigen. Haben Sie den Versicherungsfall unverzüglich bei unserer Unfall- und 

Pannen-Notrufzentrale gemeldet, so gilt dies für die gesamte Kraftfahrtversicherung. 

D.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem 

Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich, mitzuteilen. Dies gilt auch wenn Sie uns 

das Schadenereignis bereits gemeldet haben. 

Aufklärungspflicht 

D.1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer 

Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei insbesondere folgende Pflichten beachten: 

• Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu 

ermöglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu beachten. Ist die erforderliche Wartezeit 

abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie die 

Feststellungen unverzüglich nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 StGB). 

• Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum Umfang des 

Schadens und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir 

können verlangen, dass Sie uns in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) antworten. 

• Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise zugemutet werden 

kann, diese zu beschaffen. 

• Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, soweit 

dies für Sie zumutbar ist. 

• Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses und zu unserer 

Leistungspflicht ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist. 

• Für diese Untersuchungen haben Sie uns bzw. einen von uns beauftragten Dienstleister, soweit es 

Ihnen zumutbar ist, die Auslesung von Daten der Steuergeräte Ihres Fahrzeugs, die Daten zum 

Unfallhergang gespeichert haben, zu ermöglichen. Dabei werden wir uns bzw. der von uns 

beauftragte Dienstleister sich auf solche Daten beschränken, aus denen sich Rückschlüsse zu den 

konkreten Umständen des Schadenhergangs oder der Schadenhöhe ziehen lassen. 

• Im Falle des Verlusts Ihres Fahrzeugs ermächtigen Sie uns bzw. den von uns beauftragten 
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Dienstleister, sämtliche sachdienlichen Informationen zu den Fahrzeugschlüsseln, inklusive 

etwaiger Nachbestellungen oder Verlustmeldungen, beim Fahrzeughersteller einzuholen. 

Schadenminderungspflicht 

D.1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und 

Minderung des Schadens zu sorgen.  

Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. 

D.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung  

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

D.1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche 

nach der Erhebung des Anspruchs mitzuteilen.  

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

D.1.2.2 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z.B. Klage, Mahnbescheid, Kostenbescheid 

von Behörden), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.  

D.1.2.3 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen 

einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 

erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen. 

Bei drohendem Fristablauf 

D.1.2.4 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie 

gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen 

Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) einlegen.  

D.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung 

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs 

D.1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abweichend von D.1.1.1 verpflichtet, 

uns dies unverzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen. Sie sind verpflichtet, uns 

Ihre Schadenanzeige vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und uns in Textform (z.B. E-Mail, 

Telefax oder Brief) zu übermitteln. 

Einholen unserer Weisung  

D.1.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs bzw. mitversicherter Teile müssen Sie 

unsere Weisungen einholen, soweit die Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere Weisungen 

befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

Anzeige bei der Polizei 

D.1.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brandschaden oder ein Kollisionsschaden mit Tieren den Betrag von 500 

EUR, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen. 

D.1.4 Zusätzlich beim AutoSchutzbrief 

Einholen unserer Weisung  

D.1.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die 

Umstände dies gestatten, und befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.  

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht 

D.1.4.2 Sie müssen uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über 

den Umfang unserer Leistungspflicht gestatten. Außerdem müssen Sie Originalbelege zum Nachweis 

der Schadenhöhe vorlegen und die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 

Versicherungsvertragsgesetz von der Schweigepflicht entbinden. 

D.1.5 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung  

Anzeige-, Aufklärungs- und Schadenminderungspflichten 

D.1.5.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung nach dem 

Umweltschadensgesetz führen könnte – soweit zumutbar – sofort anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn 

noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben worden sind. 

D.1.5.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über 

• die Ihnen gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige Behörde, 

• behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens Ihnen 
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gegenüber, 

• die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur 

Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens, 

• den Erlass eines Mahnbescheids, 

• eine gerichtliche Streitverkündung, 

• die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 

D.1.5.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere 

Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und 

wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung 

zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig 

sind, müssen Sie uns mitteilen. Außerdem müssen Sie uns alle dafür angeforderten Schriftstücke 

übersenden. 

D.1.5.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit uns 

abzustimmen. 

D.1.5.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden 

müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 

Weisung durch uns bedarf es nicht. 

D.1.5.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens haben 

Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen 

wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle 

erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1.1 – D.1.5 geregelten Pflichten, haben Sie keinen 

Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung 

in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass 

Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Auskunfts- oder 

Aufklärungspflicht im Schadenfall gilt folgende weitere Voraussetzung: Wir haben Sie durch gesonderte 

Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen. 

D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die 

Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 

Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

D.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 

Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens 

je 2.500 EUR beschränkt.  

D.2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von höchstens je 5.000 EUR, wenn Sie die 

Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach D.1.1.3 und D.1.1.4 

• vorsätzlich und 

• in besonders schwerwiegender Weise  

verletzt haben. 

Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines Personen- oder schweren 

Sachschadens der Fall. 

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

D.2.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem Anderen dadurch einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten 

Vermögensvorteils vollständig frei. 

Besonderheiten in der Kfz-Haftpflicht- und Umweltschadenversicherung bei Rechtsstreitigkeiten 

D.2.6 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach 

• D.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche), 

• D.1.2.2 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche) oder 
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• D.1.2.3 (Prozessführung durch uns) 

oder verletzen Sie in der Kfz-Umweltschadenversicherung Ihre Pflichten nach 

• D.1.5.2 (Informationspflicht),  

• D.1.5.5 (Fristgemäßer Widerspruch) oder 

• D.1.5.6 (Prozessführung durch uns) 

und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- und 

Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt: 

• Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig 

von unserer Leistungspflicht frei. 

• Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses 

Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

E Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 

Pflichten mitversicherter Personen 

E.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwendung. Dies 

gilt für die Technische Aufsicht nur insoweit, wie es nach der Kraftfahrzeug-

Pflichtversicherungsverordnung zulässig ist. 

Ausübung der Rechte 

E.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen 

als Versicherungsnehmer zu. Dies gilt nicht für Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-

Haftpflichtversicherung. 

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen 

E.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber allen 

mitversicherten Personen.  

Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Gegenüber mitversicherten Personen  

können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn  

• die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mitversicherten vorliegen 

oder  

• diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 

bekannt waren.  

F Laufzeit und Kündigung des Vertrags 

F.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 

Vertragsdauer 

F.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.  

Automatische Verlängerung 

F.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum Ablauf um 

jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die 

erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die 

folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag beginnen zu lassen. 

Versicherungskennzeichen  

F.1.3 Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug mit Versicherungskennzeichen (z. B. Mofa), endet mit dem 

Ablauf des Verkehrsjahres. Einer Kündigung bedarf es hierfür nicht. Das Verkehrsjahr läuft vom 1. März 

bis Ende Februar des Folgejahres. 

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr 

F.1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu dem 

vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

F.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag kündigen? 

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres 
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F.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, 

wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.  

Kündigung nach einem Schadenereignis 

F.2.2 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss 

uns innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen 

oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere 

Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der 

Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem 

Rechtsstreit kommen zu lassen oder wenn in der Kaskoversicherung der Sachverständigenausschuss 

nach A.2.6 angerufen wird. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis 

zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils 

kündigen. 

F.2.3 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 

zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll. 

Kündigung bei Bedingungsänderung  

F.2.4 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung nach I Gebrauch, können Sie den Vertrag 

innerhalb von sechs Wochen nach Zugang unserer Mitteilung kündigen. Die Kündigung ist sofort 

wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bedingungsänderung. Wir teilen 

Ihnen die Änderung spätestens sechs Wochen vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 

Kündigungsrecht hin.  

F.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag kündigen? 

Kündigung zum Ablauf 

F.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, 

wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung nach einem Schadenereignis 

F.3.2 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss 

Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung oder 

innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere 

Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der 

Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem 

Rechtsstreit kommen zu lassen oder in der Kaskoversicherung der Sachverständigenausschuss nach 

A.2.6 angerufen wird. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum 

Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils 

kündigen. 

Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags 

F.3.3 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen trotz unserer 

Zahlungsaufforderung nach B.3.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist gezahlt, können wir den 

Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge 

innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch B.3.4).  

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 

F.3.4 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach C.1 verletzt, können wir innerhalb 

eines Monats, nachdem wir von der Pflichtverletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger 

Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig verletzt haben.  

F.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten 

F.4.1 Die Kfz-Haftpflichtversicherung inkl. Kfz-Umweltschadenversicherung, die Kaskoversicherung und der 

AutoSchutzbrief sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Mit der Beendigung der Kfz-

Haftpflichtversicherung endet auch die bestehende Kfz-Umweltschadenversicherung, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf. Im Übrigen berührt die Kündigung eines dieser Verträge das Fortbestehen 

anderer nicht.  

F.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu einem dieser Verträge die 

gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu kündigen.  

F.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen nur einen, können Sie die 

Kündigung auf die gesamte Kfz-Versicherung ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei 

Wochen nach Zugang unserer Kündigung mitteilen, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen 

Verträge nicht einverstanden sind. Entsprechend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung 
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zu kündigen, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen.  

F.4.4 Kündigen Sie oder wir nur den AutoSchutzbrief, gelten F.4.2 und F.4.3 nicht.  

F.5 Form und Zugang der Kündigung 

Jede Kündigung muss in Textform erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 

G Saisonkennzeichen 

G.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewähren wir den vereinbarten 

Versicherungsschutz während des auf dem amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums 

(Saison). 

G.2 Außerhalb der Saison haben Sie keinen Versicherungsschutz. 

H Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

H.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind 

Versicherungsombudsmann 

H.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit 

uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den 

Ombudsmann für Versicherungen wenden.  

 Versicherungsombudsmann e.V. 

 Postfach 080632 

10006 Berlin 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 

Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.  

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen 

haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform 

http://ec.europa.eu/consumers/odr wenden. Ihrer Beschwerde wird dann über diese Plattform an den 

Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

Versicherungsaufsicht 

H.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der 

Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als 

Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht.  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 

www.bafin.de 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 

entscheiden kann. 

Rechtsweg 

H.1.3  Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.  

 Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe in der Kaskoversicherung können Sie auch 

das Sachverständigenverfahren nach A.2.6 nutzen. 

H.2 Gerichtsstände 

Wenn Sie uns verklagen 

H.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei folgenden Gerichten geltend 

machen: 

• dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 

• dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung örtlich 

zuständig ist. 

mailto:poststelle@bafin.de
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Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens in der Kaskoversicherung 

können Sie auch erst das Sachverständigenverfahren nach A.2.6 nutzen. 

Wenn wir Sie verklagen 

H.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten geltend 

machen:  

• dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 

• dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs befindet, wenn 

Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.  

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt 

H.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb 

Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 

der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach H.2.2 das Gericht als 

vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.  

I Bedingungsänderung 

I.1  In welchen Fällen dürfen wir die Bedingungen ändern? 

 Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieser Bedingungen mit Wirkung für bestehende Verträge zu ändern 

oder zu ergänzen, wenn 

• ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf denen einzelne Bedingungen des Vertrages 

beruhen, 

• sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies unmittelbare Auswirkungen auf den 

Versicherungsvertrag hat,  

• ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine 

Regelungen enthalten, die an deren Stelle treten, oder 

• die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne Bedingungen durch bestandskräftigen 

Verwaltungsakt als mit dem geltenden Recht nicht vereinbar erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine 

Regelungen enthalten, die an deren Stelle treten. 

Dies gilt nur, soweit die einzelnen geänderten Bedingungen unmittelbar davon betroffen sind. 

Diese Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung haben wir in den Fällen der o.g. gerichtlichen oder behördlichen 

Entscheidung auch dann, wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines anderen Versicherers handelt.  

Wir dürfen Bedingungen nur ändern oder ergänzen, wenn die Schließung einer durch die genannten 

Änderungsanlässe entstandenen Vertragslücke zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist oder das bei 

Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße 

gestört ist.  

I.2  Wirksamkeitsvoraussetzungen 

Die nach I.1 zulässigen Änderungen teilen wir Ihnen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mit und erläutern 

sie. Sie finden Anwendung, wenn wir Ihnen die Änderung sechs Wochen vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

mitgeteilt und Sie in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) über ihr Kündigungsrecht nach F.2.4 belehrt haben.  
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Anhang 1: Merkmale zur Beitragsberechnung 

Der Beitrag kann sich nach den folgenden Merkmalen richten 
1. Fahrzeug spezifische Eigenschaften 

• Fahrzeugklasse bzw. Fahrzeugart 

• Fahrzeugwert bzw. Fahrzeugneuwert 

• Aufbau 

• Art des Daches 

• Hersteller und Typ (Typschlüsselnummer) 

• Sicherheitseinrichtungen 

• Antriebsart 

• Verwendung 

• Motorleistung 

• Hubraum 

• Anzahl der Plätze 

• Gesamtmasse (bzw. Gesamtgewicht) 

• Fahrzeugalter und Fahrzeugalter bei Erwerb 

2. Nutzung des Fahrzeugs 

• Art der Nutzung des Fahrzeugs 

• Fahrleistung mit dem im Vertrag genannten Fahrzeug 

• Nutzerkreis 

• Alter der Fahrer 
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Anhang 2: Art und Verwendung von Fahrzeugen 

1 Fahrzeugarten 

Fällt ein Fahrzeug nicht in eine der in diesem Abschnitt definierten Klassen ist eine individuelle Anfrage notwendig. 

1.2 Campingfahrzeuge 

Campingfahrzeuge sind als Wohnmobil zugelassene Fahrzeuge. 

1.3 Elektrofahrzeuge 

Elektrofahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, die von einem Elektromotor angetrieben werden und die benötigte  Energie 

aus einem Akkumulator beziehen. Daneben gelten auch Plug-in-Hybridfahrzeuge als Elektrofahrzeuge. In beiden 

Fällen ist als Antriebsart „Elektro“ anzugeben. 

1.4 Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen 

Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen, sind 

1.4.1 Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm 

• und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h, 

• und einer Höchstgeschwindigkeit bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Verkehr 

gekommen sind, 

• und einer Höchstgeschwindigkeit bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr 

gekommen sind. 

1.4.2 Kleinkrafträder (zwei-, dreirädrig) mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm 

• und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h (§ 2 Nr. 11 FZV), 

• und einer Höchstgeschwindigkeit bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Verkehr 

gekommen sind, 

• und einer Höchstgeschwindigkeit bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr 

gekommen sind. 

1.4.3 Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm und einer 

Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h (§ 2 Nr. 12 FZV) 

1.4.4 Motorisierte Krankenfahrstühle (§ 2 Nr. 13 FZV) 

1.7 Krafträder 

Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen, mit Ausnahme von 

Leichtkrafträdern. 

1.9 Leasingfahrzeuge 

Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers vermietet 

werden und auf den Mieter zugelassen sind oder bei Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag 

mindestens 6 Monate überlassen werden. 

1.10 Leichtkrafträder/-roller 

Leichtkrafträder/-roller sind Krafträder und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als 50 ccm und nicht mehr als 

125 ccm und einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW. 

1.11 Lieferwagen 

Lieferwagen sind als Lastkraftwagen zur Güterbeförderung zugelassene Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen 

Gesamtmasse (bzw. Gesamtgewicht) bis zu 3,5 t. 

1.12 Lkw 

Lkw sind zur Güterbeförderung zugelassene Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse (bzw. 

Gesamtgewicht) von mehr als 3,5 t. 
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1.13 Mietwagen 

Entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch gilt als Mietwagen ein Fahrzeug, das gewerblich mit Stellung eines 

Fahrers vermietet wird. Ein Fahrzeug, das ohne Fahrer vermietet wird, ist ein Selbstfahrervermiet-Fahrzeug. 

1.14 Pkw 

Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem 

Fahrersitz, mit Ausnahme von Mietwagen, Taxis und Selbstfahrervermiet-Fahrzeugen. 

1.15 Quads 

Quads sind – unabhängig von ihrer bei der Zulassung festgestellten Fahrzeugart – vierrädrige Kraftfahrzeuge, 

deren Bauweise einem Kraftrad ähnlich ist (ohne Dach, ohne Türen). Sie werden nicht in der Land- oder 

Forstwirtschaft eingesetzt. 

1.16 Selbstfahrervermiet-Fahrzeuge 

Selbstfahrervermiet-Fahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines 

Fahrers vermietet werden. 

1.17 Taxis 

Taxis sind Personenkraftwagen, die der Unternehmer an behördlich zugelassenen Stellen bereithält und mit denen 

er – auch am Betriebssitz oder während der Fahrt entgegengenommene – Beförderungsaufträge zu einem vom 

Fahrgast bestimmten Ziel ausführt (§ 47 Abs. 1 PBefG). 

1.18 Trikes 

Trikes sind – unabhängig von ihrer bei der Zulassung festgestellten Fahrzeugart – dreirädrige Kraftfahrzeuge ohne 

Karosserie (ohne Dach, ohne Türen), mit einer betriebsbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h. 

Spezielle dreirädrige Umbauten mit Karosserie werden nicht als Trikes gewertet. 

2 Verwendung von Fahrzeugen 

2.1 Personenbeförderung 

Die Beförderung von Personen im versicherten Fahrzeug ist grundsätzlich mitversichert. 

Die Personenbeförderung im Rahmen von Veranstaltungen oder zu gewerblichen Zwecken muss abweichend 

davon gesondert vereinbart werden. 

2.3 Werk-, Güter-, Umzugsverkehr 

2.3.1 Verwendungsart Werkverkehr 

Beförderung von eigenen Gütern zu eigenen Zwecken mit eigenem Personal. Werkverkehr liegt in der Regel vor 
bei Handwerkbetrieben, Dienstleistern und den produzierenden Betrieben. Diese Firmen liefern ihre eigenen 
Waren an ihre Kunden und/oder befördern ihre eigenen Arbeitsmaterialien zu ihrer Einsatzstätte.  

Wenn diese Betriebe allerdings im Rahmen eines Reparatur- oder Wartungsauftrages Güter ihrer Kunden in Obhut 
nehmen und in diesem Zusammenhang befördern, werden diese den eigenen Gütern gleich gestellt. 

2.3.2 Verwendungsart Güterverkehr 

Beförderung von fremden Gütern geschäftsmäßig und entgeltlich für Dritte. Speditionen, Fuhr- und 
Transportunternehmen, Paket- und Kurierdienste sowie reine Auslieferungsbetriebe ohne eigene 
Produktionsstätte sind grundsätzlich dem gewerblichen Güterverkehr zuzuordnen. 

2.3.3 Verwendungsart Umzugsverkehr 

Umzugsverkehr ist die ausschließliche Beförderung von Umzugsgut. 


